
 

Kurtaxe Parahotellerie – Erfassungsformular 

Die einkassierte Kurtaxe ist jeweils für das Kalenderjahr bis spätestens am 15. Januar des folgenden Jahres mit 
diesem Formular abzurechnen. Anschliessend wird die Finanzverwaltung Büren a. A. entsprechend Rechnung 
stellen. 
 
Die kantonale Beherbergungsabgabe muss direkt mit dem Amt für Wirtschaft (Tourismus und Regionalentwicklung) 

abgerechnet werden. Es besteht keine Vereinbarung zwischen Kanton und Gemeinde nach Art. 24 des 

Tourismusentwicklungsgesetzes (TEG). 

 
Vermieter 

Name Ferienobjekt Nr. 

Strasse Bezeichnung 

PLZ / Ort Lage 

 

Mieter Ankunft / Abreise Anzahl à CHF Betrag 

  Tag/Monat Tag/Monat Nächte Über 16 J. Total 

Bsp. Peter Muster 20.03.2020 01.04.2020 12 3 36 1.00 36.00 
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 Total / Übertrag (evtl.) Liste Nr. ……       

 

 

 

 

 Datum  Unterschrift(en) 
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